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RS OGH 1965/11/17 6Ob295/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.11.1965

Norm

EisbEG §31 Abs1

EisbEG §31 Abs2

Rechtssatz

Die Au2assung, daß trotz Vorliegens der formellen Voraussetzungen dieser Bestimmung vor der Bewilligung des

beantragten Lokalaugenscheines auch noch zu prüfen ist, ob die durch den Augenschein festzustellenden Tatsachen

und Zustände für die Entscheidung über die Entschädigungssumme maßgebend sind, ist nicht offenbar gesetzwidrig.
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